
  

Neues Wohnbauprojekt Linz/Urfahr 
Jägerstraße 10  4040 Linz 

 

            
An der Ecke Jägerstraße/Aubergstraße - in bester Urfahraner Zentrumslage - wird ein 
Bestandsgebäude von der J10 GmbH nach modernsten Standards generalsaniert, umgebaut und 
aufgestockt. 

Es entstehen 6 hochwertig ausgestattete Eigentumswohnungen mit einer Wohnfläche von ca. 52 – 
81 m² und 1 Penthaus mit einer Wohnfläche von ca. 93 m². Alle Wohnungen verfügen über eigene 
Balkone/Loggien, im EG sogar kleine Eigengärten. 

Die perfekte Lage im Herzen Urfahrs überzeugt durch fußläufig erreichbare Infrastruktur zum 
Einkaufen (Lentia) sowie Ärzte, Apotheke, Kindergarten, Schulen sowie öffentliche Verkehrsmittel wie 
Straßenbahn, Busse und die Mühlkreisbahn. 

Der Baustart war im Jänner 2025, die Fertigstellung ist für Sommer 2026 geplant. Verkauf und 
Abwicklung erfolgen nach den gesetzlichen Bestimmungen des Bauträgervertragsgesetzes (BTVG). 
Der Verkauf erfolgt provisionsfrei für die Käufer. 

WOHNBAUFÖRDERUNG DES LANDES OBERÖSTERREICH: 
Für dieses Bauprojekt gibt es die Zusicherung der Förderung von Bankdarlehen in Form von nicht 
rückzahlbaren Zuschüssen für all jene Käufer die die Förderkriterien des Landes OÖ. erfüllen. 

HWB 33  fGEE 0,73 
 
 

HASLINGER IMMOBILIEN GMBH, Leonfeldner Straße 259, 4040 Linz 
Tel.: 0732/75 99 88-0   Fax: 0732/75 99 88-6   www.immo-haslinger.at - FN294760x 

 
HASLINGER IMMOBILIEN GMBH verarbeitet personenbezogene Daten zu geschäftlichen Zwecken. Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage unter „Datenschutz“. 
Sämtliche Informationen, beigefügte Pläne und Unterlagen entstammen Angaben des Eigentümers oder Dritter, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Haftung 
übernehmen 



m² m² m² m² EUR

Top 1   | EG 69,40 3 13,61 11,31 5,09 386.100

Top 2   | EG 51,56 2 8,81 35,28 4,75 308.700

Top 3a | 1. OG 80,53 3 Verkauft

Top 3b | 1. OG 67,10 3 Verkauft

Top 4   | 2.OG 68,80 3 14,11 4,75 414.300

Top 5   | 2.OG 80,79 3 Verkauft

Top 6   | DG 74,02 3 10,82 + 2,48 5,23 455.200

Top 7   | DG 71,94 3 13,27 + 2,48 5,16 462.200

Top 8   | DG-Empore 93,23 3 11,65 5,15 665.900

Carport  Verkauft

Carport  Verkauft

TG-Platz Verkauft

TG-Platz Nr. 12 34.500

TG-Platz Nr. 18 34.500

Projektabwicklung und Zahlungsplan erfolgen gemäß Bauträgervertragsgesetz (BTVG) mit grundbücherlicher Sicherstellung für die Käufer.

Stand August 2025

Die angeführten Kaufpreise "Eigennutzung" verstehen sich zzgl. Kaufnebenkosten

Kaufnebenkosten: Grunderwerbsteuer 3,5 %, GB-Eintragungsgebühr 1,1 %, Vertragserrichtung inkl. Treuhandschaft 1,5% zzgl. 20% USt.

Provisionsfrei für Käufer

 Projekt Jägerstraße 10 4040 Linz/Urfahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  Kaufpreisliste Eigennutzung

 Objekt Wohnnutzfläche Zimmer
Terrasse/ Balkon/ 

Loggia
Eigengarten Kellerabteil Kaufpreis



m² m² m² m² EUR EUR

Top 1   | EG 69,40 3 13,61 11,31 5,09 356.156 427.387,20

Top 2   | EG 51,56 2 8,81 35,28 4,75 284.996 341.995,30

Top 3a | 1. OG 80,53 3 Verkauft Verkauft

Top 3b | 1. OG 67,10 3 Verkauft Verkauft

Top 4   | 2.OG 68,80 3 14,11 4,75 381.735 458.082,00

Top 5   | 2.OG 80,79 3 Verkauft Verkauft

Top 6   | DG 74,02 3 10,82 + 2,48 5,23 423.117 507.740,40

Top 7   | DG 71,94 3 13,27 + 2,48 5,16 429.605 515.526,00

Top 8   | DG-Empore 93,23 3 11,65 5,15 633.238 759.885,60

Carport Verkauft Verkauft

Carport Verkauft Verkauft

TG-Platz Verkauft Verkauft

TG-Platz Nr. 12 31.500 37.800

TG-Platz Nr. 18 31.500 37.800

Anleger Kaufpreis           

inkl. 20 % USt

Provisionsfrei für Käufer

Projektabwicklung und Zahlungsplan erfolgen gemäß Bauträgervertragsgesetz (BTVG) mit grundbücherlicher Sicherstellung für die Käufer.

Stand August 2025

Die angeführten Kaufpreise "Anleger" verstehen sich netto zzgl. 20% USt., zzgl. Kaufnebenkosten

Kaufnebenkosten: Grunderwerbsteuer 3,5 %, GB-Eintragungsgebühr 1,1 %, Vertragserrichtung inkl. Treuhandschaft 1,5% zzgl. 20% USt.

 Projekt Jägerstraße 10 4040 Linz/Urfahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  Kaufpreisliste Anleger

 Objekt Wohnnutzfläche Zimmer
Terrasse/ Balkon/ 

Loggia
Eigengarten Kellerabteil

Anleger Kaufpreis          

exkl. USt
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Bau – und Ausstattungsbeschreibung  
 
 

A: Angaben für die gesamte Wohnhausanlage 
 
Bauweise:     Ziegel-Massivbauweise  
     Im Dachgeschoß und Emporengeschoß auch Holzbau. 
 
Energieausweis:    gemäß Planung: HWBRef,RK  33,  fGEE,RK 0,73  

 
Baumeisterarbeiten  
 
Fundamentierung:  Fundamente gemäß statischen Erfordernissen bzw. im 

Bestand wie vorhanden. 
 
Erdung:     Ausführung gem. ÖVE.  
 
Kellergeschoß:  Kelleraußenwände Ziegel im Bestand und Stahlbeton im 

Neubau.  
Kellergeschoß innen:                              Bestandsmauern und Gewölbedecken aus Ziegel bleiben als 

Sichtmauerwerk unverputzt im Original erhalten.                                 
 
Kanalisierung:  Sämtliche Rohre innerhalb und außerhalb des Hauses mit 

Kunststoffrohren bis zur Einmündung in den Hauptkanal. 
Durchmesser entsprechend den einschlägigen Ö-Normen. 
Regenwasserkanal mit Kunststoffrohren und Sickerschacht 
entsprechend den einschlägigen Ö-Normen.  

 
Fußbodenaufbau Keller:  Zementestrich 7 cm, bzw. Bestandsboden. 
 
Fußbodenaufbau EG bis DG:  Thermo-System (Thermo-Fix) und TDPS Platten 35/30 

(Beschüttung und Wärmedämmung bzw. 
Trittschalldämmung), Heizestrich 7cm.  

 
Außenmauerwerk:  Ziegelmauerwerk, mit Wärmedämmverbundsystem EPS 

(Vollwärmeschutz) und 2 mm Silikonharzputz. 
Betonplattenbelag auf den Balkonen. 

 
Fassade:  Wärmedämmverbundsystem 
 
Zwischenwände:  Ziegelmauerwerk (d=10cm), mit Kalk-Gipsputz verputzt, in 

den Nassräumen Kalk-Zementputz oder 
Gipskartonständerwände nach Wahl des Bauträgers. 

 
Tragende Wände:  Ziegelmauerwerk oder Stahlbetonwände,  

mit Kalk-Gipsputz verputzt.  
 
Geschoßdecken:  Stahlbetondecken, Betonfertigteildecken, Betonziegeldecken 

und Holztramdecken nach Wahl des Bauträgers.  
Untersicht vollflächig gespachtelt.  

 
Stiegenhaustreppen:  Stahlbetontreppe mit Fliesenbelag nach Wahl des Bauträgers.  
 
Aufzugsanlage: Personenlift 8 Personen, 630 kg, von KG bis ins in die 

Empore, behindertengerechte Ausführung, 6 Ebenen. 
 

 



Schlosserarbeiten  
 
Balkonkonstruktion:  Vorgesetzte verzinkte Balkonkonstruktion über alle Geschoße 

mit Sicherheitsglas nach Wahl des Bauträgers. 
 

Dachdecker – und Spenglerarbeiten  
 
Spenglerarbeiten:  Sämtliche Spenglerarbeiten werden in beschichtetem Blech 

nach Wahl des Bauträgers ausgeführt, inkl. aller Dachrinnen, 
Regenrohre, Einfassungen, etc.  
 

Dachdeckung: Blech beschichtet, nach Wahl des Bauträgers. 
 

Fenster und Fenstertüren  
 
Fenster und Fenstertüren:  Die Fenster, Fenstertüren und Außentüren werden als 

Kunststoff-Aluelemente mit Isolierverglasung ausgeführt. 
 

Alle Fenster und Terrassentüren in den Wohnungen werden 
mit einem gesamt U-Wert von max. 0,90W/m2K und einem g-
Wert von mindestens 50% ausgeführt. Farbe: innen weiß, 
außen nach Wahl des Bauträgers. 
 

Sonnenschutz: Als außenliegender Sonnenschutz sind elektrische Raffstores 
in Unterputzkästen an allen Fenstern/Terrassentüren 
vorgesehen. Einheitliche Produkt-/Farbwahl lt. Planung. 

 
 

Innenausbau  
 
Malerarbeiten:  Sämtliche Räume erhalten einen 2-maligen Innenanstrich, 

Farbton weiß, Mineralfarbe in den Wohnräumen.  
 
Fußbodenbeläge (lt. Plan):  Fliesen-Feinsteinzeug, Eiche-Stabparkett für 

Fußbodenheizung oder PVC-Böden lt. Plan, 
Bodenfliesen Farbe betongrau, Verfugung grau (Änderungen  

     vorbehalten) Format ca. 30x60 cm. 

 
Nassraumbeläge:  Fliesen im Bad und WC werden generell bis ca. 1,20 m Höhe 

ausgeführt. Im Bereich der Dusche und Badewanne bis auf 
ca. 2 m bzw. Türstockoberkante. 
Format ca. 30x60 cm für Bodenfliesen Farbe betongrau, 
Verfugung 2,5 mm grau (Änderungen vorbehalten), 
Wandfliesen Format ca. 30x60 cm weiß oder hellgrau,  
Verfugung 2,5 mm weiß oder hellgrau. 
Übergang Boden – Sockel wird mittels elastischer Fuge 
hergestellt (Wartungsfuge ohne Gewährleistung). 

 
Fensterbänke:  Innenfensterbänke Holzwerkstoffplatte mit Beschichtung in 

Farbe weiß,  
Außenfensterbänke Aluminium, nach Wahl des Bauträgers. 

 
Hauseingangstüren:  Aluprofile entkoppelt, 

Verglasung 4/14/4 mm in Klarglas. 
Farbe: innen weiß;  
außen Stock und Flügel nach Wahl des Bauträgers.  
 



Wohnungseingangstüren / Zargen:  Holzzargen als Umfassungszargen weiß,  
Fabrikat DANA oder ähnliche  
Wohnungseingangstüre WK2 mit Drückergarnitur und 
Sicherheitsschloss, Klimaklasse C  
Drückergarnitur: Alu matt, bei Brandschutz: EI2-30-sm 
 

Innentüren / Zargen: Holzwerkstoff-Umfassungszarge,  
Türblatt mit Falz, Oberfläche glatt, Röhrenspaneinlage, 
Farbe weiß 

 
Kellertüren / Zargen: Stahlzargen als Eck- oder Umfassungszargen mit T0-Türblatt 

bzw. Ei230 Türblatt bei technischem Erfordernis.  
Farbe weiß lackiert. 

 
Kellerabteile:     Trennwandsystem Metall inkl. Systemtüre.  
 
Schließanlage:  Je Wohnungseinheit 1 Schließzylinder mit 3 Schlüsseln 

sperrend für die Wohnungseingangstüre, Hauseingangstüre 
sowie Kellerabteil und Postkasten.  
 

Postkastenanlage: Postkastenanlage mit jeweils einem Brieffach pro Wohneinheit  
 
Klingelanlage:  Audiosprechanlage mit Hauseingangstüröffner 
 
Heizung: Für die Heizung steht ein Fernwärmeanschluss der Linz AG 

zur Verfügung.  
In jede Wohnung wird eine Wohnungsstation eingebaut. 
In der Wohnungsstation integriert sind 
Fußbodenheizungsverteiler und Wohnungshauptabsperrung. 
Es ist eine Fußbodenheizung vorgesehen.  
Zusätzlich zur Fußbodenheizung gibt es im Bad einen 
elektrischen Handtuchheizkörper.  
Jede Wohneinheit hat ein zentrales Raumthermostat im 
Wohnzimmer, mit der die FBH ein- und ausgeschaltet bzw. 
abgesenkt werden kann.  

 
Warmwasserbereitstellung: Fernwärme-Durchflusswärmetauscher in jeder Wohnung 

 
Küche:      In der Küche werden Warm-Kaltwasser-Abflussanschlüsse für 

    die Spüle installiert.  
 
Allgemein:     1 Stk. Waschmaschinenanschluss und    
      Trockner-Kondensatablauf 
 
Kaltwasseranschluss (1 x Kemperventil frostsicher) auf den Terrassen und Balkonen der Tops 4 – 8. 

 

 
Elektroinstallation:  

 
alle Wohnungen:  Ausstattung lt. Elektroinstallationsplan, Gira Standard 55 reinweiß glänzend 

oder gleichwertiges Schalter-Steckdosenprogramm,  
Baufassungen an den Lichtauslässen. 

 
Terrassen/Balkone  erhalten jeweils eine Steckdose und eine Außenbeleuchtung. 

 
Kellerräume:   Beleuchtung mit Ein/Aus-Schalter, 1 Reinigungssteckdose am Gang.  
 
Treppenhaus:   Beleuchtungsinstallation, 2 Reinigungssteckdosen.  

 
 



Außenanlagen  
 
Einfriedungen und Zäune werden als Maschendrahtzäune ausgeführt. Die Gartenflächen werden mit 
Humus profiliert besämt. 
Sträucher, Büsche, Bäume etc. sind nicht im Leistungsumfang enthalten. Traufenschotter mit 
Raseneinfassung. Zufahrten und Abstellplätze werden gemäß Bauplan befestigt. Hauszugänge  
werden im Podestbereich mit Granitplatten 30 x 60 cm ausgeführt. 
 
 

B: Angaben für die einzelnen Wohnungen 

 
Tops 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8: 
 

Installationsarbeiten  
 

Sanitärinstallation lt. Plan : 
 
WC: 
Laufen Pro Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz mit Deckel in weiß,  
WC-Anschlussbogen, WC-Befestigung und WC-Schallschutzset 
UP-Spülkasten 
2-Mengen-Betätigungsplatte aus weißem Kunststoff, Rollenhalter  
                          
 
 
Handwaschbecken in allen WCs: 
 
sofern WC nicht im Bad mit Waschtisch, dann im WC-Raum ein 
Laufen-Pro Handwaschbecken, Artikelnummer: H8169550001061  
Maße: 360 x 250 x 165 mm (Länge, Breite, Höhe) 
Hansgrohe Metris Armatur für Handwaschbecken Nr. 31186 000    
Inkl. Röhrensiphon, Eckventile, Schallschutz und Befestigungsmaterial 
    

                         

Badezimmer:  

Bodenfliesen inkl. Dusche, Dusche mit Abflussrinne,1 Stk. Duschwand 
als Eckeinstieg, Echtglas ESG 6 - 8 mm, Profile silber/chrom,  

 
 
 
 
 
 
 
                     Abbildung nur relevant bezüglich Eckeinstieg-Duschwand 
 
 
1 Stk. Brausegarnitur Hansgrohe Croma S 27013400  
mit Thermostat, Chrom, Sicherheitssperre bei 40°C, 
Handbrausehalter. 
 

 

 

 

 



Waschtisch: 
Laufen PRO Waschtisch Nr. 81895 20001041  
Maße: 600 x 480 x 115 mm (Länge, Breite, Höhe) 
Hansgrohe Metris Waschtischarmatur mit Ablaufgarnitur  
Nr.  31080 000 inkl. Röhrensiphon, Eckventile, Schallschutz  
und Befestigungsmaterial 
 
 
 
 
 
Handtuchwärmer: 
Badwärmer EVA rein elektrisch, 
seitlich geschlossen, Röhrenmodell gerade, 
Abmessungen ca. 600x1148mm, 
mit elektrischem Thermostat, 6 Temperaturstufen wählbar 
Timerfunktion, Boostfunktion,  
LED-Anzeige, Standby, Frostschutz 
 
 
 
 

 
Nur in Top 8: 
 
Anstatt der Dusche kann auf Wunsch 1 Stk. Badewanne auf Standfüssen hinter verfliester 
Ausmauerung vom Fußboden zum Wannenrand Kaldewei Cayono Badewanne 1700x750mm, weiß 
mit Badewannenfüße, Multiplex Ablaufgarnitur, Schallschutz und Abdichtung, eingebaut werden. 
 
Hansgrohe Metris AP-Wannenarmatur als Hebelmischer 
Hansgrohe Wannenset Croma Select S 1jet 
 
 

 Nr. 26410 400  Nr. 31480 000 

     

 

 

http://img1.reuter.de/products/hg/hansgrohe-metris-einhebel-waschtischmischer-110-ohne-ablaufgarnitur-dn15--hg-31084000_0.jpg


Sonderwünsche und Maßtoleranzen 
  
Sonderwünsche innerhalb der Ausbaugewerke sind im Rahmen der technischen Möglichkeiten 
zulässig, soweit sie termingerecht bekanntgegeben werden.  
 
Die in den Bauplänen ausgewiesenen Wohnnutzflächen sind Rohbaumaße (ohne Berücksichtigung 
der Putzstärken).  
Geringfügige Veränderungen bis 3% von Wohnnutzflächen bzw. Grundstücksgrößen, die sich aus der 
technisch-konstruktiven Ausführung von Planunterlagen oder durch behördliche Auflagen ergeben 
können, bleiben vorbehalten und verändern die Vertragsgrundlage nicht.  
 
Maßgebend für den Lieferumfang ist ausschließlich diese Bau- und Ausstattungsbeschreibung. 
Graphische, optische und zeichnerische Ausdrucksmittel wie Einrichtungsgegenstände, 
Kücheneinrichtungen, sanitäre Einrichtungen, Pflanzen oder Bauelemente die aus planerisch-
gestalterischen Gründen in die beiliegenden Pläne einfließen, stellen keine Vertragsgrundlage dar.  
 
Geringfügige Abweichungen von dieser Bau- und Ausstattungsliste (Ausstattungsbeschreibung) sowie 
Änderungen aufgrund behördlicher Vorschriften sowie technische Erfordernisse bleiben vorbehalten.  
 
 
 
 

 

C. ALLGEMEINE ANGABEN: 
 
 

Anschlusskosten / Nebenkosten  
 
im Kaufpreis enthalten:  die Anschlusskosten für Kanal, Wasser, Fernwärme und 

Strom inklusive Grabungsarbeiten, 
die Grabungsarbeiten Haus-Anschlusskosten für 
Datenleitung/Telefon. 
 

 
 
 
nicht im Kaufpreis enthalten sind Nebenkosten wie:  
 

die Vertragserrichtungskosten,  

die Kosten der Grundbuchseintragung und  
die Grunderwerbsteuer.  

 

 

 

 

 

 

Stand: Jänner 2025 
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Nebenkostenübersicht 
Kaufꢀ /ꢀ Verkaufꢀ /ꢀ Baurecht 
Informationen zum Maklervertrag 

Diese Broschüre wird Ihnen von der Firma 

ÖVI-Form Nr.  13Kꢀ /ꢀ 07ꢀ /ꢀ 2023 überreicht, welche als Makler tätig ist und durch 

. ......................................................................................................................................... vertreten ist. 

Entsprechend dem bestehenden Geschäftsgebrauch kann der Makler als Doppel- 
makler tätig sein und ist als solcher tätig. 

I. Grundlagen der Maklerprovision   ...................................................................................................   2 

II. Nebenkosten bei Kaufverträgen  .....................................................................................................   3 

III. Nebenkosten bei der Vermittlung von Baurechten  ..................................................................   4 

IV. Nebenkosten bei Hypothekardarlehen  ........................................................................................   5 

V. Energieausweis   ....................................................................................................................................   6 

VI. Informationspflichten gegenüber Verbrauchern  .......................................................................  7 

VII. Rücktrittsrechte  ..................................................................................................................................  12 

VIII. Steuerliche Auswirkungen bei Veräußerung  ............................................................................  16 

Der Makler steht mit dem zu vermittelnden Dritten inꢃ ꢄeinemꢃ ✔ ꢄkeinem 
familiären oder wirtschaftlichen Naheverhältnis. 

I. Grundlagen derꢀMaklerprovision 

§ ꢀ 6 Abs.ꢀ 1, 3 undꢀ4; §ꢀ 7 Abs.ꢀ 1;ꢀ§§ꢀ 10 undꢀ15ꢀMaklergesetz 
§ ꢀ 6 (1)ꢀ DerꢀAuftraggeber istꢀzurꢀZahlung einerꢀProvision fürꢀdenꢀFall verpflichtet, dassꢀdasꢀzu 
vermittelnde Geschäft durch die vertragsgemäße verdienstliche Tätigkeit des Maklers mit ei­ 
nem Dritten zustande kommt. Anhang: Muster-Widerrufsformular gem. Anhang I zu BGBl. I 2014/33 
(3)ꢀ Der Makler hat auch dann Anspruch auf Provision, wenn auf Grund seiner Tätigkeit zwar 
nicht das vertragsgemäß zu vermittelnde Geschäft, wohl aber ein diesem nach seinem Zweck 
wirtschaftlich gleichwertiges Geschäft zustande kommt. 
(4)ꢀ Dem Makler steht keine Provision zu, wenn er selbstꢀVertragspartner des Geschäfts wird. 
Dies gilt auch, wenn das mit dem Dritten geschlossene Geschäft wirtschaftlich einem Ab­ 
schluss durch den Makler selbst gleichkommt. Bei einem sonstigen familiären oder wirt­ 
schaftlichen Naheverhältnis zwischen dem Makler und dem vermittelten Dritten, das die 
Wahrung derꢀInteressenꢀdesꢀAuftraggebersꢀbeeinträchtigenꢀkönnte, hatꢀderꢀMaklerꢀnurꢀdann 
einen Anspruch auf Provision, wenn er den Auftraggeber unverzüglich auf dieses Nahe­ 
verhältnis hinweist. 

Von der Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreu- 
händer, empfohlene Geschäftsbedingungen gem. §  10 ImmMV 1996, BGBl. Nr.  297ꢂ/ꢂ1996 
GZ  2023ꢂ/ꢂ05ꢂ/ꢂ05 – FVO Goꢂ/ꢂPe – Form 13Kꢂ/ꢂÖVI 

§ ꢀ 7 (1)ꢀ Der Anspruch auf Provision entsteht mit der Rechtswirksamkeit des vermittelten Ge­ 
schäfts. Der Makler hat keinen Anspruch auf einen Vorschuss. 

§ ꢀ 10ꢀ Der Provisionsanspruch und der Anspruch auf den Ersatz zusätzlicher Aufwendungen 
Medieninhaber: Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft werden mit ihrer Entstehung fällig. 
1 070 Wien, Mariahilfer Straße 116ꢂ/ꢂ2.  OGꢂ/ꢂ2 • E-Mail: office@ovi.at • www.ovi.at 

Besondere Provisionsvereinbarungen Diese Informationsbroschüre wurde auf Basis der aktuellen Gesetzestexte und ständiger Rechtsprechung sorgfältig er- 
stellt und den Mitgliedsbetrieben von ÖVI und WKO zur Verfügung gestellt. Die Verwendung erfolgt unter der Vorausset- 
zung, dass eine Haftung des Medieninhabers ausgeschlossen wird. Eine mögliche Schutzwirkung zugunsten Dritter wird 
ausdrücklich ausgeschlossen. Im Übrigen wird eine allfällige Haftung wegen Vermögensschäden ausgeschlossen, sofern 
der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt worden ist. Eine individuelle Abänderung oder 
auszugsweise Verwendung bedarf der ausdrücklichen Zustimmung. 

§ꢀ 15 (1)ꢀ Eine Vereinbarung, wonach der Auftraggeber, etwa als Entschädigung oder Ersatz 
für Aufwendungen und Mühewaltung, auch ohne einen dem Makler zurechenbaren Vermitt­ 
lungserfolg einen Betrag zu leisten hat, ist nur bis zur Höhe der vereinbarten oder ortsübli­ 
chen Provision und nur für den Fall zulässig, dass 
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1 . das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft wider Treu und Glauben nur deshalb nicht 
zustande kommt, weil der Auftraggeber entgegen dem bisherigen Verhandlungsverlauf 
einen für das Zustandekommen des Geschäftes erforderlichen Rechtsakt ohne beachtens­ 
werten Grund unterlässt; 
mit dem vom Makler vermittelten Dritten ein anderes als ein zweckgleichwertiges Ge­ 
schäft zustande kommt, sofern die Vermittlung des Geschäfts in den Tätigkeitsbereich des 
Maklers fällt; 
das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft nicht mit dem Auftraggeber, sondern mit ei­ 
ner anderen Person zustande kommt, weil der Auftraggeber dieser die ihm vom Makler 
bekanntꢀgegebene Möglichkeit zum Abschluss mitgeteilt hat oder das Geschäft nicht mit 
dem vermittelten Dritten, sondern mit einer anderen Person zustande kommt, weil der 
vermittelte Dritte dieser die Geschäftsgelegenheit bekannt gegeben hat, oder 
das Geschäft nicht mit dem vermittelten Dritten zustande kommt, weil ein gesetzliches 
oder ein vertragliches Vorkaufs­, Wiederkaufs­ oder Eintrittsrecht ausgeübt wird. 

6. Förderungsdarlehen bei Wohnungseigentumsobjekten und Eigenheimen – 
Übernahme durch den Erwerber: Neben der laufenden Tilgungsrate ist eine außer- 
ordentliche Tilgung bis zu 50  % des aushaftenden Kapitals bzw. Verkürzung der 
Laufzeit möglich. Der Erwerber hat keinen Rechtsanspruch auf Übernahme eines 
Förderungsdarlehens. 2 . 

. 

7. Allfällige Anliegerleistungen laut Vorschreibung der Gemeinde (Aufschließungs- 
kosten und Kosten der Baureifmachung des Grundstückes) sowie Anschlussgebühren 
und -kosten (Strom, Gas, Wasser, Kanal, Telefon etc.). 

3 

8. Vermittlungsprovision (gesetzlich vorgesehene Höchstprovision) 
a) bei Kauf, Verkauf oder Tausch von 

• 
• 

Liegenschaften oder Liegenschaftsanteilen 
Liegenschaftsanteilen, an denen Wohnungseigentum besteht oder 
vereinbarungsgemäß begründet wird 

4 . 

(2)ꢀ Eine solche Leistung kann bei einem Alleinvermittlungsauftrag weiters für den Fall ver­ 
einbart werden, dass 

• 
• 

Unternehmen aller Art 
Abgeltungen für Superädifikate auf einem Grundstück 

1 . der Alleinvermittlungsauftrag vom Auftraggeber vertragswidrig ohne wichtigen Grund 
vorzeitig aufgelöst wird; 
das Geschäft während der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags vertragswidrig durch 
die Vermittlung eines anderen vom Auftraggeber beauftragten Maklers zustande gekom­ 
men ist, oder 
das Geschäft während der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags auf andere Art als durch 
die Vermittlung eines anderen vom Auftraggeber beauftragten Maklers zustande gekom­ 
men ist. 

bei einem Wert 
• 
• 
• 

bis EUR 36.336,42  ............................................................................................   je 4  % 
von EUR 36.336,43 bis EUR 48.448,50  ......................................  EUR 1.453,46  * 
ab EUR 48.448,51  .............................................................................................   je 3  % 
von beiden Auftraggebern (Verkäufer und Käufer) jeweils zzgl. 20  % USt. 

2 . 

. 3 *  Schwellenwertregelung gem. §  12 Abs.  4 ImmMV 

b) bei Optionen 
• Vermittelt der Makler einen Optionsvertrag, der dem optionsberechtigten Interes- 

senten das zeitlich befristete Recht einräumt, durch einseitige Erklärung das betref- 
fende Geschäft zustande zu bringen, darf bei Abschluss des Optionsvertrages mit 
dem Optionsberechtigten zunächst max. 50  % des für die Vermittlung des Haupt- 
geschäfts festgelegten Provisionshöchstbetrages vereinbart werden, die restlichen 

(3)ꢀ Leistungen nach Abs.ꢀ 1 und Abs.ꢀ 2 gelten als Vergütungsbetrag im Sinn des §ꢂ1336 ABGB. 

Anm.: Eine Vereinbarung nach §  15 MaklerG ist bei Maklerverträgen mit Verbrauchern 
schriftlich zu treffen. 

5 0 % erst im Fall der Ausübung des Optionsrechts. Ein allenfalls geleistetes Options- 
entgelt bleibt bei der Ermittlung der Provision unberücksichtigt. Gegenüber dem 
Optionsverpflichteten kann die vereinbarte Abgeberprovision erst bei Ausübung der 
Option in Rechnung gestellt werden. 

II. Nebenkosten bei Kaufverträgen 

1 . Grunderwerbsteuer vom Wert der Gegenleistung  .....................................   3,5  % 
(Ermäßigung oder Befreiung in Sonderfällen möglich) 

2 

3 

. 

. 

Grundbuchseintragungsgebühr (Eigentumsrecht)  ....................................   1,1  % III. Nebenkosten beiꢀder Vermittlung von Baurechten 
Kosten der Vertragserrichtung und grundbücherlichen Durchführung nach Verein- 
barung im Rahmen der Tarifordnung des jeweiligen Urkundenerrichters sowie Bar- 
auslagen für Beglaubigungen und Stempelgebühren 

1 . Grunderwerbsteuer 
Als grundstücksgleiches Recht unterliegen die Einräumung, Verlängerung und Übertra- 
gung eines Baurechts der Grunderwerbsteuer. Die Bemessungsgrundlage der Grunder- 
werbsteuer ist grundsätzlich ident mit jener von »normalen« Grundstücken und ent- 
spricht daher mindestens dem Grundstückswert bzw. einer höheren Gegenleistung. 
Wird, wie es bei der Einräumung von Baurechten üblich ist, als Gegenleistung neben 
einer allfälligen Einmalzahlung die Bezahlung eines laufenden Bauzinses vereinbart, 
ist für die Ermittlung der Gegenleistung als Bemessungsgrundlage der Grunderwerb- 
steuer in diesem Fall der Barwert der laufenden Bauzinszahlungen zuzüglich der all- 
fälligen Einmalzahlung im Zuge der Einräumung des Baurechtes heranzuziehen. Die 
Ermittlung dieses Barwertes hat entsprechend den Regelungen des Bewertungsgeset- 

4 . Kosten der Mitteilung und Selbstberechnung der Immobilienertragsteuer durch 
den Parteienvertreter nach Vereinbarung im Rahmen der Tarifordnung desjeweiligen 
Urkundenerrichters 

5 . Verfahrenskosten und Verwaltungsabgaben für Grundverkehrsverfahren 
(länderweise unterschiedlich) 
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zes zu erfolgen. Dieses sieht bei der Ermittlung des Barwertes eine Deckelung mit dem 
18-fachen Jahreswert der laufenden Bauzinszahlungen vor. 

5. Kosten der allfälligen Schätzung laut Sachverständigentarif 

6 . Vermittlungsprovision 
Bei der Ermittlung des Grundstückwertes von Baurechten sind je nach verbleibender 
Restlaufzeit des Baurechtes zwei mögliche Fälle zu unterscheiden (§  2 Abs.  4 Grund- 
stückwertverordnung): 

Darf den Betrag von 2  % der Darlehenssumme nicht übersteigen, sofern die Vermitt- 
lung im Zusammenhang mit einer Vermittlung gemäß §  15 Abs.  1 ImmMV steht. Be- 
steht kein solcher Zusammenhang, so darf die Provision oder sonstige Vergütung 5  % 
der Darlehenssumme nicht übersteigen. 

Grundwert 
a) Beträgt die Dauer des Baurechtes im Zeitpunkt des Entstehens der Steuerschuld noch 
5 0 Jahre oder mehr, ist der Grundwert des Baurechtes in Höhe des Grundwertes des un­ V. Energieausweis 
bebauten Grundstückes (Abs.ꢀ 2) und der Grundwert des belasteten Grundstückes mit Null 
anzusetzen. 

Das Energieausweis-Vorlage-Gesetz (EAVG 2012) schreibt vor, dass der Verkäufer bei Ver- 
kauf eines Gebäudes oder eines Nutzungsobjektes dem Käufer rechtzeitig vor Abgabe der 
Vertragserklärung einen zu diesem Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieausweis 
vorzulegen, und ihm diesen spätestens 14 Tage nach Vertragsabschluss auszuhändigen 
hat. Sollte dies nicht erfolgen, hat der Käufer das Recht, nach erfolgloser Aufforderung an 
den Verkäufer entweder selbst einen Energieausweis zu beauftragen und die angemesse- 
nen Kosten binnen 3 Jahren gerichtlich geltend zu machen, oder direkt die Aushändigung 
eines Energieausweises einzuklagen. 

b) Beträgt die Dauer des Baurechtes im Zeitpunkt des Entstehens der Steuerschuld we­ 
niger als 50 Jahre, ist der Grundwert des Baurechtes mit 2ꢂ% des Grundwertes des un­ 
bebauten Grundstückes (Abs.ꢀ 2) für jedes volle Jahr der restlichen Dauer des Baurechtes 
anzusetzen. Der Grundwert des belasteten Grundstückes ist die Differenz zwischen dem 
Grundwert des unbelasteten Grundstückes und dem Grundwert für das Baurecht. 

Gebäudewert 
Wird das Baurecht an einem bebauten Grundstück eingeräumt, ist der Gebäudewert 
nach §ꢂ2 Abs.ꢀ 3 der Grundstückswertverordnung zu berechnen. 

Bei Anzeigen in Druckwerken und elektronischen Medien sind der Heizwärmebedarf 
(HWB) und der Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE) anzugeben. Diese Verpflichtung trifft 
sowohl den Verkäufer als auch den von ihm beauftragten Immobilienmakler. 

2 . 

. 

Grundbucheintragungsgebühr 
Die Eintragungsgebühr bei der Eintragung des Baurechts bestimmt sich wie bei der Ein- 
tragung des Eigentumsrechts durch den Preis, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
bei einer Veräußerung üblicherweise zu erzielen wäre (§  26 Abs.  1 GGG). 

Der Verkäufer hat die Wahl, entweder einen Energieausweis über die Gesamtenergieef- 
fizienz des Nutzungsobjekts oder die Gesamtenergieeffizienz eines vergleichbaren Nut- 
zungsobjekts im selben Gebäude oder die Gesamtenergieeffizienz des gesamten Gebäu- 
des auszuhändigen. Für Einfamilienhäuser kann die Vorlage- und Aushändigungspflicht 
auch durch einen Energieausweis eines vergleichbaren Gebäudes erfüllt werden. Diese 
Vergleichbarkeit muss der Energieausweisersteller aber bestätigen. 

3 Vermittlungsprovision (gesetzlich vorgesehene Höchstprovision) 
Bei der Vermittlung von Baurechten beträgt die Höchstprovision jeweils bei einer Dauer 
des Baurechts von 
• 
• 

10 bis 30 Jahren  .....................................................................................................  3 % 
über 30 Jahre  ..........................................................................................................  2 % 

Der Energieausweis ist nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften zu erstellen 
und soll eine vergleichbare Information über den energetischen »Normverbrauch« eines 
Objekts verschaffen. Die Berechnung der Energiekennzahlen basiert auf nutzungsunab- 
hängigen Kenngrößen bei vordefinierten Rahmenbedingungen, weshalb bei tatsächlicher 
Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten können. 

des auf die Dauer des vereinbarten Baurechtes entfallenden Bauzinses. 

Bei einer Baurechtsdauer von mehr als 30 Jahren darf anstelle der 2  % eine Pauschal- 
provision in Höhe von jeweils 3  % zzgl. USt. berechnet vom Bauzins für 30 Jahre ver- 
einbart werden (Wertgrenzenregelung §  12 Abs.  4 ImmMV). Da die Obergrenze mit 2  % 
des auf 45 Jahre entfallenden Bauzinses limitiert ist, stellt dieser Betrag unabhängig 
von einer länger vereinbarten Vertragsdauer gleichzeitig die Höchstprovision dar. 

Wird kein Energieausweis vorgelegt, gilt gem. §  7 EAVG zumindest eine dem Alter und Art 
des Gebäudes entsprechende Gesamtenergieeffizienz als vereinbart. 

Weiters sind Verwaltungsstrafestimmungen zu beachten. Sowohl der Verkäufer als auch 
der Immobilienmakler, der es unterlässt, die Kennwerte HWB und fGEE im Inserat anzuge- 
ben, ist mit einer Geldstrafe von bis zu EUR 1.450,– zu bestrafen. Der Makler ist dann ent- 
schuldigt, wenn er den Verkäufer über die Informationspflichten aufgeklärt hat und ihn zur 
Bekanntgabe der beiden Werte bzw. zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert 
hat, der Verkäufer dies aber abgelehnt hat. Der Verkäufer ist des Weiteren mit einer Verwal- 
tungsstrafe bis zu EUR 1.450,– konfrontiert, wenn er die Vorlage undꢂ/ꢂoder Aushändigung 
des Energieausweises unterlässt. 

IV. Nebenkosten beiꢀHypothekardarlehen 

1 . 

. 

Grundbucheintragungsgebühr   .........................................................................   1,2 % 

Allgemeine Rangordnung für die Verpfändung  ...........................................   0,6 % 2 

3 . Kosten der Errichtung der Schuldurkunde nach dem Tarif des jeweiligen 
Urkundenerrichters 

4 . Barauslagen für Beglaubigungen und Stempelgebühren laut Tarif 
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VI.ꢀInformationspflichten gegenüber Verbrauchern • die in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch Fernkommunikations- 
mittel geschlossen werden, unmittelbar nachdem der Verbraucher an einem ande- 
ren Ort als den Geschäftsräumen des Unternehmers oder dessen Beauftragten und 
des Verbrauchers persönlich und individuell angesprochen wurde oder 

Informationspflichten des Immobilienmakler 
§ ꢀ 30ꢁb KSchGꢀ(1)ꢀ Der Immobilienmakler hat vor Abschluss des Maklervertrags dem Auf­ 

• Fernabsatzgeschäfte (FAG), das sind Verträge, die zwischen einem Unternehmer und 
einem Verbraucher ohne gleichzeitige Anwesenheit des Unternehmers und des Ver- 
brauchers im Rahmen eines für Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleis- 
tungssystems geschlossen werden, wobei bis einschließlich des Zustandekommens 
des Vertrags ausschließlich Fernkommunikationsmittel (Post, Internet, E-Mail, Telefon, 
Fax) verwendet werden. 

traggeber, der Verbraucher ist, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Immobilienmaklers eine 
schriftliche Übersicht zu geben, aus der hervorgeht, dass er als Makler einschreitet, und die 
sämtliche, dem Verbraucher durch den Abschluss des zu vermittelnden Geschäfts voraus­ 
sichtlich erwachsenden Kosten, einschließlich der Vermittlungsprovision ausweist. Die Höhe 
der Vermittlungsprovision ist gesondert anzuführen; auf ein allfälliges wirtschaftliches oder 
familiäres Naheverhältnis im Sinn des §ꢂ6 Abs.ꢀ 4 dritter Satz MaklerG ist hinzuweisen. Wenn 
derꢀImmobilienmaklerꢀkraft GeschäftsgebrauchsꢀalsꢀDoppelmaklerꢀtätigꢀseinꢀkann, hatꢀdiese 
Übersicht auch einen Hinweis darauf zu enthalten. Bei erheblicher Änderung der Verhältnisse 
hat der Immobilienmakler die Übersicht entsprechend richtig zu stellen. Erfüllt der Makler 
diese Pflichten nicht spätestens vor Vertragserklärung des Auftraggebers zum vermittelten 
Geschäft, so gilt §ꢂ3 Abs.ꢀ 4 MaklerG. 

Vom Anwendungsbereich ausgenommen sind Verträge über 
• die Begründung, den Erwerb oder die Übertragung von Eigentum oder anderen Rech- 

ten an unbeweglichen Sachen (§  1 Abs.  2 Z  6 FAGG), 
den Bau von neuen Gebäuden, erhebliche Umbaumaßnahmen an bestehenden Ge- 
bäuden oder die Vermietung von Wohnraum (§  1 Abs.  2 Z  7 FAGG); 

• 

(2)ꢀ DerꢀImmobilienmaklerꢀhatꢀdemꢀAuftraggeber dieꢀnachꢀ§ꢂ3ꢀAbs.ꢀ 3ꢀMaklerGꢀerforderlichen 
Nachrichten schriftlich mitzuteilen. Zu diesen zählen jedenfalls auch sämtliche Umstände, 
die für die Beurteilung des zu vermittelnden Geschäfts wesentlich sind. 

§ ꢀ 4 FAGG (1)ꢀ Bevor der Verbraucher durch einen Vertrag oder seine Vertragserklärung ge­ 
bunden ist, muss ihn der Unternehmer in klarer und verständlicher Weise über Folgendes in­ 
formieren: 

ANMERKUNG: Aufgrund des bestehenden Geschäftsgebrauchs können Immobilienmak- 
ler auch ohne ausdrückliche Einwilligung des Auftraggebers als Doppelmakler tätig sein. 
Wird der Immobilienmakler auftragsgemäß nur für eine Partei des zu vermittelnden Ge- 
schäfts tätig, hat er dies dem Dritten mitzuteilen. 

1. die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung in dem für das Kommuni­ 
kationsmittel und die Ware oder Dienstleistung angemessenen Umfang, 

2. den Namen oder die Firma des Unternehmers, die Anschrift seiner Niederlassung sowie 
seine Telefonnummer und E­Mail­Adresse, unter denen der Verbraucher den Unterneh­ 
mer schnell erreichen und ohne besonderen Aufwand mit ihm in Verbindung treten kann, 

3 . gegebenenfalls Höchstdauer von Alleinvermittlungsverträgen gem. §ꢀ 30ꢂcꢀKSchG 
a) andere vom Unternehmer bereitgestellte Online­Kommunikationsmittel, die gewähr­ 

leisten, dass der Verbraucher etwaige schriftliche Korrespondenz mit dem Unterneh­ 
mer, einschließlichꢀdesꢀDatumsꢀundꢀderꢀUhrzeitꢀdieserꢀKorrespondenz,ꢀaufꢀeinemꢀdau­ 
erhaften Datenträger speichern kann, und mit denen der Verbraucher den Unterneh­ 
mer schnell erreichen und ohne besonderen Aufwand mit ihm in Verbindung treten 
kann, 

§ ꢀ 30ꢁc KSchGꢀ(1)ꢀ Die Dauer von Alleinvermittlungsaufträgen (§ꢂ14 Abs.ꢀ 2 MaklerG) von Ver­ 
brauchern darf höchstens vereinbart werden mit 
1 . drei Monaten für die Vermittlung von Bestandverträgen über Wohnungen oder sonstigen 

den Gebrauch oder die Nutzung von Wohnungen betreffenden Verträgen; 
sechsꢀMonatenꢀfürꢀdie Vermittlung von Verträgen zur Veräußerung oderꢀzumꢀErwerbꢀdes 
Eigentums an Wohnungen, Einfamilienwohnhäusern und einzelnen Grundstücken, die 
zum Bau eines Einfamilienwohnhauses geeignet sind. 

2 . 

b) die von der Niederlassung des Unternehmers abweichende Geschäftsanschrift, an die 
sich der Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden kann, und 

(2)ꢀ Wenn besondere Umstände vorliegen, die die Vermittlung wesentlich erschweren oder 
verzögern, darf auch eine entsprechend längere als die in Abs.ꢀ 1 bestimmte Frist vereinbart 
werden. 

c) den Namen oder die Firma und die Anschrift der Niederlassung jener Person, in de­ 
renꢀAuftragꢀder Unternehmer handelt, sowie die allenfalls abweichende Geschäftsan­ 
schrift dieser Person, an die sich der Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden kann, 

den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Steuern und Abgaben, 
wenn aber der Preis aufgrund der Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung vernünf­ 
tigerweise nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung und ge­ 
gebenenfalls alle zusätzlichen Fracht­, Liefer­, Versand­ꢀoder sonstigen Kostenꢀoder, wenn 
diese Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, das allfällige 
Anfallen solcher zusätzlichen Kosten, 

4 . 
Informationspflichten bei Fern-ꢀundꢀAuswärtsgeschäften, 
Inhaltꢀder Informationspflicht; Rechtsfolgen 
anzuwenden auf 
• Außergeschäftsraumverträge (AGV) zwischen Unternehmer und Verbraucher, 

• die bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrau- 
chers an einem Ort geschlossen werden, der kein Geschäftsraum des Unternehmers 
ist, 

4a. gegebenenfalls den Hinweis, dass der Preis auf der Grundlage einer automatisierten Ent­ 
scheidungsfindung personalisiert worden ist, 

• für die der Verbraucher unter den genannten Umständen ein Angebot gemacht hat, 
oder 

5. bei einem unbefristeten Vertrag oder einem Abonnementvertrag die für jeden Abrech­ 
nungszeitraum anfallenden Gesamtkosten, wenn für einen solchen Vertrag Festbeträge 
in Rechnung gestellt werden, die monatlichen Gesamtkosten, wenn aber die Gesamt­ 
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kosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, die Art der Preisbe­ 
rechnung, 

(5)ꢀ HatꢀderꢀUnternehmerꢀseineꢀPflichtꢀzurꢀInformationꢀüberꢀzusätzlicheꢀundꢀsonstigeꢀKosten 
nach Abs.ꢀ 1 Zꢀ 4 oder über die Kosten für die Rücksendung der Ware nach Abs.ꢀ 1 Zꢀ 9 nicht er­ 
füllt, so hat der Verbraucher die zusätzlichen und sonstigen Kostenꢀnicht zu tragen. 
(6)ꢀ Die Informationspflichten nach Abs.ꢀ 1 gelten unbeschadet anderer Informationspflich­ 
ten nach gesetzlichen Vorschriften, die auf der Richtlinie 2006ꢃ/ꢃ123ꢃ/ꢃEG über Dienstleistun­ 
genꢀimꢀBinnenmarkt,ꢀABl.ꢀ Nr.ꢀLꢀ376ꢀvom 27.ꢃ12.ꢃ2006,ꢀS.ꢂ36, oderꢀaufꢀderꢀRichtlinie 2000ꢃ/ꢃ31ꢃ/ 
EG über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbeson­ 
dere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt, ABl.ꢀ Nr.ꢀL 178 vom 17.ꢃ07.ꢃ2000, 
S.ꢂ1, beruhen. 

6 . 

. 

die Kosten für den Einsatz der für den Vertragsabschluss genutzten Fernkommunikati­ 
onsmittel, sofern diese nicht nach dem Grundtarif berechnet werden, 
die Zahlungs­, Liefer­ und Leistungsbedingungen, den Zeitraum, innerhalb dessen nach 
der Zusage des Unternehmers die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird, 
sowie ein allenfalls vorgesehenes Verfahren beim Umgang des Unternehmers mit Be­ 
schwerden, 
bei Bestehen eines Rücktrittsrechts die Bedingungen, die Fristen und die Vorgangsweise 
für die Ausübung dieses Rechts, dies unter Zurverfügungstellung des Muster­Widerrufs­ 
formulars gemäß Anhang I Teil B, 
gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Rücktritts vom Vertrag gemäß §ꢂ15 
treffende Pflicht zur Tragung der Kosten für die Rücksendung der Ware sowie bei Fernab­ 
satzverträgen über Waren, die wegen ihrer Beschaffenheit üblicherweise nicht auf dem 
Postweg versendet werden, die Höhe der Rücksendungskosten, 

0. gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Rücktritts vom Vertrag gemäß §ꢂ16 tref­ 
fende Pflicht zur Zahlung eines anteiligen Betrags für die bereits erbrachten Leistungen, 

1. gegebenenfalls über das Nichtbestehen eines Rücktrittsrechts nach §ꢂ18 oder über die 
Umstände, unter denen der Verbraucher sein Rücktrittsrecht verliert, 

7 . 

8 

Informationserteilung bei außerhalbꢀvon Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen 9 . 

§ ꢀ 5 FAGG (1)ꢀ Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen sind die in §ꢂ4 
Abs.ꢀ 1 genannten Informationen dem Verbraucher auf Papier oder, sofern der Verbraucher 
dem zustimmt, auf einem anderen dauerhaften Datenträger bereitzustellen. Die Informati­ 
onen müssen lesbar, klar und verständlich sein. 
(2)ꢀ Der Unternehmer hat dem Verbraucher eine Ausfertigung des unterzeichneten Vertrags­ 
dokuments oder die Bestätigung des geschlossenen Vertrags auf Papier oder, sofern der Ver­ 
braucher dem zustimmt, auf einem anderen dauerhaften Datenträger bereitzustellen. Gege­ 
benenfalls muss die Ausfertigung oder Bestätigung des Vertrags auch eine Bestätigung der 
Zustimmung und Kenntnisnahme des Verbrauchers nach §ꢂ18 Abs.ꢀ 1 Zꢀ 11 enthalten. 

1 

1 

1 2. zusätzlich zu dem Hinweis auf das Bestehen eines gesetzlichen Gewährleistungsrechts 
für die Ware oder die digitale Leistung gegebenenfalls das Bestehen und die Bedingungen 
von Kundendienstleistungen und von gewerblichen Garantien, 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. gegebenenfalls bestehende einschlägige Verhaltenskodizes gemäß §ꢂ1 Abs.ꢀ 4 Zꢀ 4 UWG 
und darüber,ꢀwie der Verbraucher eine Ausfertigung davon erhalten kann, 

4. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen für die Kündigung unbe­ 
fristeter Verträge oder sich automatisch verlängernder Verträge, 

5. gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen, die der Verbraucher mit dem Ver­ 
trag eingeht, 

6. gegebenenfalls das Recht des Unternehmers, vom Verbraucher die Stellung einer Kaution 
oder anderer finanzieller Sicherheiten zu verlangen, sowie deren Bedingungen, 

7. gegebenenfalls die Funktionalität von Waren mit digitalen Elementen (§ꢂ2 Zꢀ 4 VGG) und 
von digitalen Leistungen einschließlich anwendbarer technischer Schutzmaßnahmen, 

8. gegebenenfalls – soweit wesentlich – die Kompatibilität und Interoperabilität von Waren 
mit digitalen Elementen und von digitalen Leistungen, soweit sie dem Unternehmer be­ 
kanntꢀsind oder vernünftigerweise bekannt sein müssen, und 

Informationserteilung bei Fernabsatzverträgen 
§ꢀ 7 FAGG (1)ꢀ Bei Fernabsatzverträgen sind die in §ꢂ4 Abs.ꢀ 1 genannten Informationen dem 
Verbraucherꢀklarꢀundꢀverständlichꢀin einer dem verwendetenꢀFernkommunikationsmittelꢀan­ 
gepassten Art und Weise bereitzustellen. Werden diese Informationen auf einem dauerhaf- 
tenꢀDatenträger bereitgestellt, so müssen sie lesbar sein. 
(2)ꢀ Wird der Vertrag unter Verwendung eines Fernkommunikationsmittels geschlossen, bei 
dem für die Darstellung der Information nur begrenzter Raum oder begrenzte Zeit zur Verfü­ 
gung steht, so hat der Unternehmer dem Verbraucher vor dem Vertragsabschluss über die­ 
ses Fernkommunikationsmittel zumindest die in §ꢂ4 Abs.ꢀ 1 Zꢀ 1, 2, 4, 5, 8 und 14 genannten 
Informationen über die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, den Na­ 
men des Unternehmers, den Gesamtpreis, das Rücktrittsrecht – mit Ausnahme des Muster- 
Widerrufsformulars –, die Vertragslaufzeit und die Bedingungen der Kündigung unbefriste­ 
ter Verträge zu erteilen. Die anderen in §ꢂ4 Abs.ꢀ 1 genannten Informationen einschließlich des 
Muster­Widerrufsformulars sind dem Verbraucher auf geeignete Weiseꢀunter Beachtung von 
Abs.ꢀ 1 zu erteilen. 

1 9. gegebenenfalls die Möglichkeit des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwerde­ 
und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, und die Vorausset­ 
zungen für diesen Zugang. 

(2)ꢀ Im Fall einer öffentlichen Versteigerung können anstelle der in Abs.ꢀ 1 Zꢀ 2 und 3 genann­ 
ten Informationen die entsprechenden Angaben des Versteigerers übermittelt werden. 
(3)ꢀ Die Informationen nach Abs.ꢀ 1 Zꢀ 8, 9 und 10 können mittels der Muster-Widerrufsbeleh- 
rung erteilt werden. Mit dieser formularmäßigen Informationserteilung gelten die genann­ 
ten Informationspflichten des Unternehmers als erfüllt, sofern der Unternehmer dem Ver­ 
braucher das Formular zutreffend ausgefüllt übermittelt hat. 
(4)ꢀ Die dem Verbraucher nach Abs.ꢀ 1 erteilten Informationen sind Vertragsbestandteil. Än­ 
derungen sind nur dann wirksam, wenn sie von den Vertragsparteien ausdrücklich verein­ 
bart wurden. 

(3)ꢀ Der Unternehmer hat dem Verbraucher innerhalb einer angemessenen Frist nach dem 
Vertragsabschluss, spätestens jedoch mit der Lieferung der Waren oder vor dem Beginn der 
Dienstleistungserbringung, eine Bestätigung des geschlossenen Vertrags auf einem dauer­ 
haften Datenträger zur Verfügung zu stellen, die die in §ꢂ4 Abs.ꢀ 1 genannten Informationen 
enthält, sofern er diese Informationen dem Verbraucher nicht schon vor Vertragsabschluss 
auf einem dauerhaften Datenträger bereitgestellt hat. Gegebenenfalls muss die Vertrags­ 
bestätigung auch eine Bestätigung der Zustimmung und Kenntnisnahme des Verbrauchers 
nach §ꢂ18 Abs.ꢀ 1 Zꢀ 11 enthalten. 
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BesondereꢀErfordernisseꢀbei elektronisch geschlossenen Verträgen Rücktrittsrecht und Rücktrittsfrist 

§ ꢀ 8 FAGG (1)ꢀ Wenn ein elektronisch, jedoch nicht ausschließlich im Weg der elektronischen §ꢀ 11 FAGG (1)ꢀ Der Verbraucher kann von einem Fernabsatzvertrag oder einem außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 
zurücktreten. Die Frist zum Rücktritt beginnt bei Dienstleistungsverträgen mit dem Tag des 
Vertragsabschlusses. 

Post oder eines damit vergleichbaren individuellen elektronischen Kommunikationsmittels 
geschlossener Fernabsatzvertrag den Verbraucher zu einer Zahlung verpflichtet, hat der Un­ 
ternehmer den Verbraucher, unmittelbar bevor dieser seine Vertragserklärung abgibt, klar 
und in hervorgehobener Weise auf die in §ꢂ4 Abs.ꢀ 1 Zꢀ 1, 4, 5, 14 und 15 genannten Informati­ 
onen hinzuweisen. Unterbliebene Auflärung über das Rücktrittsrecht 

(2)ꢀ Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der Verbraucher bei der Bestellung ausdrück­ 
lich bestätigt, dass die Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung verbunden ist. Wenn der 
Bestellvorgang die Aktivierung einer Schaltfläche oder die Betätigung einer ähnlichen Funk­ 
tion erfordert, muss diese Schaltfläche oder Funktion gut lesbar ausschließlich mit den Wor­ 
ten »zahlungspflichtig bestellen« oder einer gleichartigen, eindeutigen Formulierung ge­ 
kennzeichnet sein, die den Verbraucher darauf hinweist, dass die Bestellung mit einer Zah­ 
lungsverpflichtung gegenüber dem Unternehmer verbunden ist. Kommt der Unternehmer 
den Pflichten nach diesem Absatz nicht nach, so ist der Verbraucher an den Vertrag oder seine 
Vertragserklärung nicht gebunden. 
(3)ꢀ Auf Websites für den elektronischen Geschäftsverkehr ist spätestens bei Beginn des Be­ 
stellvorgangs klar und deutlich anzugeben, ob Lieferbeschränkungen bestehen und welche 
Zahlungsmittel akzeptiert werden. 
(4)ꢀ Die Abs.ꢀ 1 bis 3 gelten auch für die in §ꢂ1 Abs.ꢀ 2 Zꢀ 8 genannten Verträge. Die Regelungen 
in Abs.ꢀ 2 zweiter und dritter Satz gelten auch für die in §ꢂ1 Abs.ꢀ 2 Zꢀ 2 und 3 genannten Ver­ 
träge, sofern diese auf die in Abs.ꢀ 1 angeführte Weiseꢀgeschlossen werden. 

§ꢀ 12 FAGG (1)ꢀ Ist der Unternehmer seiner Informationspflicht nach §ꢂ4 Abs.ꢀ 1 Zꢂ8 nicht nach­ 
gekommen, so verlängert sich die in §ꢂ11 vorgesehene Rücktrittsfrist um zwölf Monate. 
(2)ꢀ Holt der Unternehmer die Informationserteilung innerhalb von zwölf Monaten ab dem 
für den Fristbeginn maßgeblichen Tag nach, so endet die Rücktrittsfrist 14 Tage nach dem 
Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher diese Information erhält. 

Ausübung des Rücktrittsrechts 

§ꢀ 13 FAGG (1)ꢀ Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Der Ver­ 
braucher kann dafür das Muster­Widerrufsformularꢂ* verwenden. Die Rücktrittsfrist ist ge­ 
wahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. 
(2)ꢀ Der Unternehmer kann dem Verbraucher auch die Möglichkeit einräumen, das Muster­ 
Widerrufsformular oder eine anders formulierte Rücktrittserklärung auf der Website des Un­ 
ternehmers elektronisch auszufüllen und abzuschicken. Gibt derꢀVerbraucher eine Rücktritts­ 
erklärung auf diese Weise ab, so hat ihm der Unternehmer unverzüglich eine Bestätigung 
über den Eingang der Rücktrittserklärung auf einem dauerhaften Datenträger zu übermit­ 
teln. 

Definition »dauerhafter Datenträger«: Papier, USB-Sticks, CD-ROMs, DVDs, Speicherkar- 
ten und Computerfestplatten, speicherbare und wiedergebbare E-Mails. Beginn der Vertragserfüllung vor Ablauf der Rücktrittsfrist 

§ ꢀ 10 FAGGꢀ Hat ein Fernabsatzvertrag oder ein außerhalb von Geschäftsräumen geschlos­ 
BesondereꢀErfordernisseꢀbei telefonisch geschlossenen Verträgen sener Vertrag eine Dienstleistung, die nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer be­ 

stimmten Menge angebotene Lieferung von Wasser, Gas oder Strom oder die Lieferung von 
Fernwärme zum Gegenstand und wünscht der Verbraucher, dass der Unternehmer noch vor 
Ablauf der Rücktrittsfrist nach §ꢂ11 mit der Vertragserfüllung beginnt, so muss der Unterneh­ 
mer den Verbraucher dazu auffordern, ihm ein ausdrücklich auf diese vorzeitige Vertragser­ 
füllung gerichtetes Verlangen – im Fall eines außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen 
Vertrags auf einem dauerhaften Datenträger – zu erklären. 

§ ꢀ 9 FAGG (1)ꢀ Bei Ferngesprächen mit Verbrauchern, die auf den Abschluss eines Fernabsatz­ 
vertrags abzielen, hat der Unternehmer dem Verbraucher zu Beginn des Gesprächs seinen 
Namen oder seine Firma, gegebenenfalls den Namen der Person,ꢀin derenꢀAuftragꢀer handelt, 
sowie den geschäftlichen Zweck des Gesprächs offenzulegen. 
(2)ꢀ Bei einem Fernabsatzvertrag über eine Dienstleistung, der während eines vomꢀUnterneh­ 
mer eingeleiteten Anrufs ausgehandelt wurde, ist der Verbraucher erst gebunden, wenn der 
Unternehmer dem Verbraucher eine Bestätigung seines Vertragsanbots auf einem dauerhaf­ 
ten Datenträger zur Verfügung stellt und der Verbraucher dem Unternehmer hierauf eine 
schriftliche Erklärung über die Annahme dieses Anbots auf einem dauerhaften Datenträger 
übermittelt. 

Pflichten des Verbrauchers bei Rücktritt von einem Vertrag über Dienstleistungen, 
Energie- und Wasserlieferungen oder digitale Inhalte 

§ꢀ 16 FAGG (1)ꢀ Tritt der Verbraucher nach §ꢂ11 Abs.ꢀ 1 von einem Vertrag über Dienstleistun­ 
gen oder über die in §ꢂ10 genannten Energie­ und Wasserlieferungen zurück, nachdem er ein 
Verlangen gemäß §ꢂ10 erklärt und der Unternehmer hierauf mit der Vertragserfüllung be­ 
gonnen hat, so hat er dem Unternehmer einen Betrag zu zahlen, der im Vergleich zum ver­ 
traglichꢀvereinbartenꢀGesamtpreisꢀverhältnismäßigꢀdenꢀvom UnternehmerꢀbisꢀzumꢀRücktritt 
erbrachten Leistungen entspricht. Ist der Gesamtpreis überhöht, so wird der anteilig zu zah­ 
lende Betrag auf der Grundlage des Marktwerts der erbrachten Leistungen berechnet. 
(2)ꢀ Die anteiligeꢀZahlungspflichtꢀnach Abs.ꢀ 1ꢀbestehtꢀnicht, wennꢀder Unternehmerꢀseiner In­ 
formationspflicht nach §ꢂ4 Abs.ꢀ 1 Zꢂ8 und 10 nicht nachgekommen ist. 

VII. Rücktrittsrechte 

1 . Rücktritt vom Maklervertrag (Alleinvermittlungsauftrag, Vermittlungs- 
auftrag, Maklervertrag mit dem Interessenten) bei Abschluss des Maklerver- 
trags über Fernabsatz oder bei Abschluss des Maklervertrags außerhalb der 
Geschäftsräume des Unternehmersꢀ(§ꢀ 11 FAGG) 

* siehe Anhang 
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Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn dem Verbraucher eine »Urkunde« ausgefolgt wurde, 
die Namen und Anschrift des Unternehmers, die zur Identifizierung des Vertrages notwen- 
digen Angaben sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht, die Rücktrittsfrist und die 
Vorgangsweise für die Ausübung des Rücktrittsrechts enthält. 

Ausnahmen vom Rücktrittsrecht 

18 FAGG (1)ꢀ Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Fernabsatz­ oder außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen über Dienstleistungen, wenn der Unternehmer 
die Dienstleistung vollständig erbracht hat, wobei in jenen Fällen, in denen der Verbraucher 
nach dem Vertrag zu einer Zahlung verpflichtet ist, das Rücktrittsrecht nur entfällt, wenn 
überdies der Unternehmer mit der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des Verbrauchers 
mit der Vertragserfüllung begonnen hat und wenn der Verbraucher 
a) entweder vor Beginn der Dienstleistungserbringung bestätigt hat, zur Kenntnis genom­ 

men zu haben, dass er sein Rücktrittsrecht mit vollständiger Vertragserfüllung verliert, 
b) oder den Unternehmer ausdrücklich zu einem Besuch aufgefordert hat, um Reparaturar­ 

beiten vornehmen zu lassen. 

§ 

Bei fehlender Belehrung über das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher das Rücktritts- 
recht für eine Frist von zwölf Monaten und 14 Tagen ab Vertragsabschluss zu. Holt der Un- 
ternehmer die Urkundenausfolgung innerhalb der zwölf Monate ab dem Fristbeginn nach, 
so endet die verlängerte Rücktrittsfrist 14 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der Verbrau- 
cher die Urkunde erhält. 

Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist ist 
gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. 

2 . Rücktrittꢀvom Immobiliengeschäftꢀnachꢀ§ꢀ 30ꢂa KSchG 4 . Das Rücktrittsrechtꢀbei Nichteintrittꢀmaßgeblicher Umständeꢀ(§ꢀ 3ꢂa KSchG) 
Ein Verbraucher (§  1 KSchG) kann binnen einer Woche seinen Rücktritt erklären, wenn, 

Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten, wenn 
• 

• 

• 

• 

er seine Vertragserklärung am Tag der erstmaligen Besichtigung des Vertragsobjektes 
abgegeben hat, 
seine Erklärung auf den Erwerb eines Bestandrechts (insbes. Mietrechts), eines sonsti- 
gen Gebrauchs- oder Nutzungsrechts oder des Eigentums gerichtet ist, und zwar 
an einer Wohnung, an einem Einfamilienwohnhaus oder einer Liegenschaft, die zum 
Bau eines Einfamilienwohnhauses geeignet ist, und dies 

• 
• 
• 
• 

ohne seine Veranlassung, 
maßgebliche Umstände, 
die vom Unternehmer als wahrscheinlich dargestellt wurden, 
nicht oder in erheblich geringerem Ausmaß eingetreten sind. 

Maßgebliche Umstände sind 
zur Deckung des dringenden Wohnbedürfnisses des Verbrauchers oder eines nahen 
Angehörigen dienen soll. 

• 
• 
• 

die erforderliche Mitwirkung oder Zustimmung eines Dritten, 
steuerrechtliche Vorteile, 
eine öffentliche Förderung oder die Aussicht auf einen Kredit. 

Die Frist beginnt erst dann zu laufen, wenn der Verbraucher eine Zweitschrift der Vertrags- 
erklärung und eine Rücktrittsbelehrung erhalten hat, d.  h. entweder am Tag nach Abgabe 
der Vertragserklärung oder, sofern die Zweitschrift samt Rücktrittsbelehrung später ausge- 
händigt worden ist, zu diesem späteren Zeitpunkt. Das Rücktrittsrecht erlischt jedenfalls 
spätestens einen Monat nach dem Tag der erstmaligen Besichtigung. Die Vereinbarung 
eines Angelds, Reugelds oder einer Anzahlung vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach §  30ꢂa 
KSchG ist unwirksam. 

Die Rücktrittsfrist beträgt eine Woche ab Erkennbarkeit des Nichteintritts für den Verbrau- 
cher, wenn er über dieses Rücktrittsrecht schriftlich belehrt wurde. Das Rücktrittsrecht en- 
det aber jedenfalls einen Monat nach beidseitiger vollständiger Vertragserfüllung. 

Ausnahmen vom Rücktrittsrecht 

• 

• 

• 

Wissen oder wissen müssen des Verbrauchers über den Nichteintritt bei den Vertrags- 
verhandlungen. 
Im einzelnen ausgehandelter Ausschluss des Rücktrittsrechtes (formularmäßig 
nicht abdeckbar). 

Eine an den Immobilienmakler gerichtete Rücktrittserklärung bezüglich eines Immobilien- 
geschäfts gilt auch für einen im Zug der Vertragserklärung geschlossenen Maklervertrag. 
Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist 
ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird (§  3 Abs.  4 
KSchG). 

Angemessene Vertragsanpassung. 

Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist 
ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird (§  3 Abs.  4 
KSchG). 3 . Rücktrittsrechtꢀbei »Haustürgeschäften« nachꢀ§ꢀ 3 KSchG 

Ist (nur) anzuwenden auf Verträge, die explizit vom Anwendungsbereich des Fern- und 
Auswärtsgeschäftegesetz (FAGG) ausgenommen sind. 5 . Das Rücktrittsrechtꢀbeim Bauträgervertrag nachꢀ§ꢀ 5 BTVG 

Mit dem Bauträgervertragsgesetz wurden Schutzbestimmungen für die Erwerber von 
Rechten an erst zu errichtenden bzw. durchgreifend zu erneuernden Gebäuden, Woh- 
nungen bzw. Geschäftsräumen geschaffen. Das Gesetz ist nur auf Bauträgerverträge an- 
zuwenden, bei denen Vorauszahlungen von mehr als EUR 150,– pro Quadratmeter Nutz- 
fläche zu leisten sind. 

Ein Verbraucher (§  1 KSchG), der seine Vertragserklärung 
• 
• 

weder in den Geschäftsräumen des Unternehmers abgegeben, 
noch die Geschäftsverbindung zur Schließung des Vertrages mit dem Unternehmer 
selbst angebahnt hat, 

kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen 14 Tagen seinen Rück- 
tritt erklären. 
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Der Erwerber kann von seiner Vertragserklärung zurücktreten, wenn ihm der Bauträger 
nicht eine Woche vor deren Abgabe folgendes schriftlich mitgeteilt hat: 

nommen wurde) einer einheitlichen Immobilienertragsteuer in Höhe von 30  % des Veräu- 
ßerungsgewinns, der Differenz zwischen Anschaffungskosten und Verkaufspreis. Steuer- 
mindernd wirken sich Instandsetzungs- und nachträgliche Herstellungsmaßnahmen aus, 
soweit diese nicht mehr steuerlich geltend gemacht werden können. Geltend gemachte 
Absetzbeträge von Anschaffungs- und Herstellungskosten einschließlich jener AfA, welche 
bei der Berechnung der besonderen Einkünfte (Details siehe unten) abgezogen worden ist, 
sowie offene Teilabsetzbeträge für Instandsetzungsaufwendungen müssen hinzugerech- 
net werden. Für Veräußerungen bis 31.ꢂ12.ꢂ2015 ist ein Steuersatz von 25  % anzuwenden. 
Eine Inflationsabgeltung in Höhe von 2ꢂ% pro Jahr kann ab 01.ꢂ01.ꢂ2016 nicht mehr geltend 
gemacht werden. 

1 . den vorgesehenen Vertragsinhalt; 
2 . den vorgesehenen Wortlaut der Vereinbarung mit dem Kreditinstitut (wenn die Siche- 

rungspflicht nach §  7 Abs.  6 Z  2 (Sperrkontomodell) erfüllt werden soll); 
den vorgesehenen Wortlaut der Bescheinigung nach §  7 Abs.  6 Z  3 lit.  c (wenn die Siche- 
rungspflicht nach §  7 Abs.  6 Z  3 (Bonitätsmodell im geförderten Mietwohnbau) erfüllt 
werden soll); 

3 . 

4 . 

. 

den vorgesehenen Wortlaut der ihm auszustellenden Sicherheit (wenn die Sicherungs- 
pflicht schuldrechtlich (§  8) ohne Bestellung eines Treuhänders (Garantie, Versiche- 
rung) erfüllt werden soll); 
gegebenenfalls den vorgesehenen Wortlaut der Zusatzsicherheit nach §  9 Abs.  4 (wenn 
die Sicherungspflicht des Bauträgers durch grundbücherliche Sicherstellung (§§  9 und 

HINWEIS: Vor allem bei vermieteten Immobilien kann die Ermittlung des Veräußerungs- 
gewinns im Regelfall nur im Zusammenwirken mit dem Steuerberater und Immobilienver- 
walter des Verkäufers ermittelt werden. Die Meldung und Abfuhr der Immobilienertrag- 
steuer hat durch den Parteienvertreter (Vertragserrichter) spätestens am 15. Tag des auf 
den Kalendermonat des Zuflusses zweitfolgenden Kalendermonats zu erfolgen. 

5 

1 0) erfüllt werden soll [Ratenplan A oder B]). 

Sofern der Erwerber nicht spätestens eine Woche vor Abgabe seiner Vertragserklärung die 
oben in Pkt.  1–5 genannten Informationen sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht 
schriftlich erhält, steht ihm ein Rücktrittsrecht zu. Der Rücktritt kann vor Zustandekom- 
men des Vertrages unbefristet erklärt werden; danach ist der Rücktritt binnen 14 Tagen zu 
erklären. Die Rücktrittsfrist beginnt mit Erhalt der Informationen zu laufen, jedoch nicht 
vor Zustandekommen des Vertrages. Unabhängig vom Erhalt dieser Informationen erlischt 
das Rücktrittsrecht aber jedenfalls spätestens 6 Wochen nach Zustandekommen des Ver- 
trages. 

» Altfälle«: 4,2  % bzw. 18  % Steuer auf gesamten Kaufpreis 

Bei einem letzten entgeltlichen Erwerb vor dem 01.  04.  2002 (bzw. im Falle von geltend ge- 
machten Teilabsetzungen gem. §  28 Abs.  3 EStG 01.  04.  1997) wird pauschal der Veräuße- 
rungserlös (tatsächlicher erzielter Kaufpreis) besteuert. Unter der gesetzlich vorgegebe- 
nen Annahme eines Veräußerungsgewinnes von 14  % ergibt dies eine Steuerlast von 
• 
• 

4,2 % vom Veräußerungserlös bzw. 
18 % vom Veräußerungserlös, wenn seit dem 01.ꢂ01.ꢂ1988 eine Umwidmung 
stattgefunden hat. 

Darüber hinaus kann der Erwerber von seiner Vertragserklärung zurücktreten, wenn eine 
von den Parteien dem Vertrag zugrunde gelegte Wohnbauförderung ganz oder in erhebli- 
chem Ausmaß aus nicht bei ihm gelegenen Gründen nicht gewährt wird. Der Rücktritt ist 
binnen 14 Tagen zu erklären. Die Rücktrittsfrist beginnt, sobald der Erwerber vom Unter- 
bleiben der Wohnbauförderung informiert wird und gleichzeitig oder nachher eine schrift- 
liche Belehrung über das Rücktrittsrecht erhält. 

Über Antrag ist es in jedem Fall möglich, den Spekulationsgewinn zu errechnen und die- 
sen mit 30  % zu versteuern oder aber auch mit dem Einkommensteuertarif zu veranlagen. 
Gem. §  20 Abs.  2 EStG sind dann auch Verkaufsnebenkosten abzugsfähig. 

2 . Befreiung von der Immobilienertragsteuer Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens 6 Wochen nach Erhalt der Information über 
das Unterbleiben der Wohnbauförderung. A) Hauptwohnsitzbefreiung 

Der Erwerber kann den Rücktritt dem Bauträger oder dem Treuhänder gegenüber erklären. Wenn eine Immobilie ab der Anschaffung mindestens zwei Jahre durchgehend bis zur Ver- 
äußerung als Hauptwohnsitz gedient hat oder 5 Jahre durchgehender Hauptwohnsitz in 
den letzten 10 Jahren vor Veräußerung gegeben ist, fällt keine Immobilienertragsteuer an. 

VIII. Steuerliche Auswirkungen bei Veräußerung 
B) Selbst erstellte Gebäude 

Eine solche Steuerbefreiung ist auch für selbst erstellte Gebäude (Veräußerer hat die Bau- 
herreneigenschaft) gegeben: Diese Gebäude dürfen aber in den letzten 10 Jahren vor Ver- 
äußerung nicht zur Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung verwendet 
worden sein. 

1 .ꢀVeräußerungs-ꢀundꢀSpekulationsgewinn (Immobilienertragsteuer) 
Gewinne aus der Veräußerung privater Liegenschaften werden seit 01.ꢂ04.ꢂ2012 unbefris- 
tet besteuert. Bei Immobilien, die nach dem 31.  03.  2012 veräußert werden, ist hinsichtlich 
der Besteuerung zwischen »steuerverfangenen Immobilien«, die ab dem 01.  04.  2002 (bzw. 
0 1.ꢂ04.ꢂ1997) entgeltlich angeschafft wurden, und »Altfällen« zu unterscheiden. C) Weitere Ausnahmen 

Weitere Ausnahmen sind für Tauschvorgänge im Rahmen eines Zusammenlegungs- oder 
Flurbereinigungsverfahrens vorgesehen sowie für Anrechnung von Grunderwerbsteuern 
und Stiftungseingangssteuern sowie Erbschafts- & Schenkungssteuern der letzten 3 Jahre 
vor Veräußerung auf die Spekulationssteuer. 

» Steuerverfangene Immobilien«: 30  % Steuer auf Veräußerungsgewinn 

Im Regelfall unterliegen Immobilien, die ab dem 01.  04.  2002 angeschafft wurden (bzw. ab 
dem 01.  04.  1997, falls eine Teilabsetzung für Herstellungsaufwendungen in Anspruch ge- 
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3 . Teilabsetzbeträge undꢀSpekulationsgewinn-Ermittlung Muster-Widerrufsformularꢀgem. AnhangꢀI zu BGBl. I 2014/33 
Bei Ermittlung des Spekulationsgewinnes von »steuerverfangenen« Grundstücken müs- 
sen die begünstigt abgesetzten Teilbeträge für Herstellungsaufwendungen – neben den 
abgesetzten Instandsetzungszehnteln bzw. (ab 2016) Instandsetzungsfünfzehnteln – dem 
Spekulationsgewinn hinzugerechnet werden. Sie sind demnach gem §  30 Abs.  3 EStG be- 
reits im Spekulationsgewinn enthalten und daher mit dem besonderen Steuersatz von 

Widerrufsformular 
(wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück) 

3 0 % besteuert. 
An 

Bei nicht mehr steuerverfangenen Grundstücken erfolgt anlässlich der Veräußerung von 
vermieteten Grundstücken bei Ermittlung des Veräußerungsgewinnes nach der Pauschal- 
methode (mit 4,2  % des Veräußerungserlöses) eine Nachversteuerung in Form der Hinzu- 
rechnung in Höhe der Hälfte der in den letzten 15 Jahren vor der Veräußerung abgesetzten 
Herstellungsfünfzehntel (im Sonderfall auch Zehntel) mit dem Sondersteuersatz von 30  %. 

4 .ꢀVerlust der Zehntel-ꢀbzw. Fünfzehntelabsetzung 
Wenn der Verkäufer für Instandsetzungs- und Herstellungsaufwendungen einen Antrag 
auf Absetzung in Teilbeträgen gemäß §  28 Abs.  2, 3 und 4 EStG 1988 (Zehntel- bzw. Fünf- 
zehntelabsetzung) gestellt hat, geht das Recht der Absetzung der im Zeitpunkt des Verkau- 
fes noch nicht geltend gemachten Zehntel- bzw. Fünfzehntelbeträge für den Verkäufer und 
den Käufer verloren. 

Hiermit widerrufe(n) ich  /  wir  (*) den von mir  /  uns  (*) abgeschlossenen Vertrag über 
den Kauf der folgenden Waren  (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung  (*): 

. 

. 

. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 5 .ꢀVorsteuerberichtigung undꢀUmsatzsteuer 
Vorsteuerbeträge, resultierend aus Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen, sowie 
aus Großreparaturen, sind bei Übertragung unter Lebenden innerhalb der nachfolgenden 
1 9 Jahre anteilig zu berichtigen. Für bereits vor dem 01.ꢂ04.ꢂ2012 genutzte bzw. verwendete Bestellt am  (*) / erhalten am  (*):ꢄ................................................................................................... 

Name des  /  der Verbraucher(s):ꢄ .................................................................................................... 
Anlagegüter gibt es aber eine Übergangsvorschrift, die einen neunjährigen Berichtigungs- 
zeitraum vorsieht. Bei unternehmerischer Nutzung des Rechtsnachfolgers (z.  B. Zinshaus) 
kann die Vorsteuerberichtigung vermieden werden, indem 20  % Umsatzsteuer zum Kauf- 
preis zusätzlich in Rechnung gestellt wird. 

. 

. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
Zu beachten sind jedoch die Auswirkungen des 1. StabilitätsG 2012 bei nicht fast aus- 
schließlich zum Vorsteuerabzug berechtigenden Umsätzen eines Mieters. Es ist in jedem 
Fall zu empfehlen, die umsatzsteuerrechtliche Situation im Detail vor der Kaufvertrags- 
erstellung mit einem Steuerexperten zu erörtern. 

Anschrift des  /  der Verbraucher(s):ꢄ.............................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

6 .ꢀVerkauf vonꢀWaldgrundstücken . 

. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
Die stillen Reserven aus dem stehenden Holz werden aufgedeckt und sind zu versteuern. 

. ........................................................ꢃ...................................................................................................... 
ꢄDatum ꢃꢄUnterschrift des Verbrauchers 

ꢃꢄ(nur bei Mitteilung auf Papier) 

(*) Unzutreffendes streichen 
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